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66/217. Erschließung der Humanressourcen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/196 vom
18. Dezember 1997, 54/211 vom 22. Dezember 1999, 56/189
vom 21. Dezember 2001, 58/207 vom 23. Dezember 2003,
60/211 vom 22. Dezember 2005, 62/207 vom 19. Dezember
2007 und 64/218 vom 21. Dezember 2009,

betonend, dass die Erschließung der Humanressourcen
im Mittelpunkt der wirtschaftlichen, sozialen und ökologi-
schen Entwicklung steht und dass Gesundheit und Bildung
Kernbestandteile der Erschließung der Humanressourcen
sind, 

sowie betonend, dass die Erschließung der Humanres-
sourcen von entscheidender Bedeutung für die Bemühungen
ist, die unternommen werden, um die international vereinbar-
ten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Ent-
wicklungsziele, zu erreichen und mehr Chancen für alle Men-
schen zu schaffen, insbesondere für die schwächsten Bevöl-
kerungsgruppen, 

unter Begrüßung der beträchtlichen Anstrengungen, die
im Laufe der Jahre unternommen worden sind, jedoch in der
Erkenntnis, dass es vielen Ländern nach wie vor enorme Pro-
bleme bereitet, einen ausreichenden Bestand an Humanres-
sourcen aufzubauen, um den nationalen wirtschaftlichen und
sozialen Bedarf zu decken, und dass die Ausarbeitung und
Umsetzung wirksamer Strategien auf dem Gebiet der Human-
ressourcen häufig Ressourcen und Kapazitäten erfordern, die
in den Entwicklungsländern nicht immer zur Verfügung ste-
hen,

betonend, dass die Erschließung der Humanressourcen
in Anbetracht der derzeitigen weltweiten Herausforderungen,
einschließlich der fortdauernden nachteiligen Auswirkungen
der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, insbesondere
auf die Entwicklung, noch entscheidender dafür ist, die nega-
tiven Auswirkungen der weltweiten Krise zu mildern und die
Grundlage für ein dauerhaftes, integratives und ausgewoge-
nes Wachstum und eine ebensolche Erholung zu schaffen, 

in der Erkenntnis, dass die Vorteile der Erschließung
der Humanressourcen sich am besten in einem nationalen und
internationalen Umfeld verwirklichen lassen, das der Chan-
cengleichheit, dem Zugang zu Bildung und der Nichtdiskri-
minierung förderlich ist und günstige Rahmenbedingungen
für die Schaffung von Arbeitsplätzen wahrt, 

sowie in der Erkenntnis, dass die fortdauernden nachtei-
ligen Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschafts-
krise, vor allem auf die Entwicklung, auch weiterhin die Fä-
higkeit vieler Länder, insbesondere der Entwicklungsländer,
schmälern, die mit der Erschließung der Humanressourcen
verbundenen Herausforderungen anzugehen und zu bewälti-
gen und wirksame Strategien für die Armutsbeseitigung und
die nachhaltige Entwicklung auszuarbeiten und umzusetzen, 

in Anerkennung des wichtigen Zusammenhangs zwi-
schen internationaler Migration und Entwicklung sowie der
Notwendigkeit, sich den Herausforderungen und Chancen zu

stellen, die sich durch die Migration für die Herkunfts-, Tran-
sit- und Zielländer ergeben, in der Erkenntnis, dass die Migra-
tion für die Weltgemeinschaft mit Vorteilen wie auch mit
Herausforderungen verbunden ist, und betonend, dass die Ab-
wanderung von Fachkräften in vielen Entwicklungs- und
Transformationsländern weiterhin ein ernstes Problem dar-
stellt und die Anstrengungen auf dem Gebiet der Erschlie-
ßung der Humanressourcen untergräbt,

erneut erklärend, dass die Gleichstellung der Ge-
schlechter von grundlegender Bedeutung für die Verwirkli-
chung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums, die Beseiti-
gung der Armut und eine nachhaltige Entwicklung ist, im
Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung und Konferenzen der Vereinten Nationen, und
dass Investitionen zur Förderung von Frauen und Mädchen in
allen Wirtschaftssektoren, insbesondere in Schlüsselberei-
chen wie Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen, ei-
nen Multiplikatoreffekt haben, insbesondere im Hinblick auf
Produktivität, Effizienz und ein dauerhaftes Wirtschafts-
wachstum,

anerkennend, dass Bildung der Schlüssel dazu ist, die
Entfaltung des menschlichen Potenzials, die Gleichstellung
und die Völkerverständigung zu fördern, das Wirtschafts-
wachstum aufrechtzuerhalten und die Armut zu beseitigen,
sowie anerkennend, dass es zur Erreichung dieser Ziele uner-
lässlich ist, dass alle Menschen, einschließlich der indigenen
Völker, der Mädchen und Frauen, der Landbevölkerung und
der Menschen mit Behinderungen, Zugang zu einer hochwer-
tigen Bildung haben,

betonend, dass die Regierungen die Hauptverantwor-
tung für die Ausarbeitung und Durchführung einer geeigneten
Politik zur Erschließung der Humanressourcen tragen und
dass die internationale Gemeinschaft die nationalen Anstren-
gungen der Entwicklungsländer kontinuierlich unterstützen
muss, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs322;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Erschließung
der Humanressourcen in den Mittelpunkt der wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung zu stellen und kurz-, mittel- und
langfristige Strategien zu entwickeln, um ihre Kapazitäten auf
dem Gebiet der Humanressourcen effektiv zu verbessern, da
gebildete, gesunde, fähige, produktive und flexible Arbeits-
kräfte die Grundlage für die Herbeiführung eines dauerhaften,
integrativen und ausgewogenen Wirtschaftswachstums und
einer ebensolchen Entwicklung sind; 

3. betont, dass die Mitgliedstaaten die Erschließung
der Humanressourcen in ihren nationalen Entwicklungsstra-
tegien, einschließlich der nationalen Entwicklungspolitik und
der Strategien zur Armutsbeseitigung und zur Erreichung der
Millenniums-Entwicklungsziele, betonen und sie in diese ein-
binden müssen, um die strukturbedingten und mehrdimensio-

322 A/66/206.
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nalen Probleme zu beheben, die einer Verbesserung der natio-
nalen Produktionskapazitäten im Wege stehen, und sicherzu-
stellen, dass alle nationalen Akteure im Entwicklungsbereich
die Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die Erschließung der
Humanressourcen berücksichtigen; 

4. legt den Mitgliedstaaten nahe, ausgehend von den
nationalen Entwicklungszielen umfassende Strategien zur Er-
schließung der Humanressourcen zu beschließen und umzu-
setzen, die eine starke Verbindung zwischen allgemeiner und
beruflicher Bildung und Beschäftigung gewährleisten, dazu
beitragen, einen produktiven und wettbewerbsfähigen Ar-
beitskräftebestand zu erhalten, und auf die Bedürfnisse der
Wirtschaft eingehen; 

5. betont, dass die Mitgliedstaaten sektorübergreifen-
de Ansätze und Mechanismen beschließen müssen, um den
mittel- und langfristigen Bedarf auf dem Gebiet der Erschlie-
ßung der Humanressourcen für alle Wirtschaftssektoren zu
ermitteln und Politiken und Programme zur Deckung dieses
Bedarfs auszuarbeiten und durchzuführen; 

6. betont, dass Investitionen in die Erschließung der
Humanressourcen ein fester Bestandteil nationaler Entwick-
lungspolitiken und -strategien sein sollen, und fordert in die-
ser Hinsicht die Einführung politischer Maßnahmen zur Er-
leichterung von Investitionen, die auf die physische und so-
ziale Infrastruktur gerichtet sind, namentlich in den Bereichen
Bildung, insbesondere Weiterqualifizierung und Berufsaus-
bildung auf Gebieten wie Wissenschaft und Technologie, ein-
schließlich der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie, sowie Kapazitätsentwicklung, Gesundheit und nachhalti-
ge Entwicklung;

7. legt den Mitgliedstaaten nahe, nach Bedarf auch
weiterhin umfassende Systeme des sozialen Schutzes zu stär-
ken, politische Maßnahmen zu beschließen, welche bestehen-
de Sicherheitsnetze stärken und schwache Gruppen schützen,
und andere geeignete Maßnahmen zu treffen, einschließlich
der Ankurbelung des Inlandsverbrauchs und der Inlandspro-
duktion, ist sich dessen bewusst, dass Basissysteme der sozia-
len Sicherung, die entsprechend den einzelstaatlichen Priori-
täten und den jeweiligen Gegebenheiten der Mitgliedstaaten
festgelegt werden, systemische Ansätze zur Bekämpfung von
Armut und Schutzlosigkeit bieten und maßgeblich zum Er-
folg von Strategien zur Erschließung der Humanressourcen
beitragen können, erkennt in dieser Hinsicht an, dass viele
Entwicklungsländer nicht über die erforderlichen Finanz08 Tc
Wit-
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tionen, auf, die Maßnahmen zu unterstützen, die die Entwick-
lungsländer ergreifen, um die nachteiligen Auswirkungen
von HIV/Aids, Malaria, Tuberkulose und anderen Infektions-
krankheiten, insbesondere in Afrika, zu bekämpfen und nicht-
übertragbare Krankheiten, die eine Herausforderung epidemi-
schen Ausmaßes darstellen, und ihre Auswirkungen auf die
Humanressourcen zu verhindern und einzudämmen;

14. fordert die zuständigen Institutionen der Vereinten
Nationen auf, die einzelstaatlichen Anstrengungen zum Auf-
bau institutioneller Kapazitäten zu unterstützen, die in der La-
ge sind, zusätzlich zur Bereitstellung von Ausbildungsange-
boten für den Einzelnen auch dem langfristigen nationalen
Bedarf auf dem Gebiet der Erschließung der Humanressour-
cen gerecht zu werden; 

15. fordert die internationale Gemeinschaft auf, den
Entwicklungsländern bei der Umsetzung nationaler Strategi-
en zur Erschließung der Humanressourcen behilflich zu sein,
und legt der internationalen Gemeinschaft, einschließlich des




